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P rog ra m m reg |eme nt zu m We iterbi Id u n gsprog ramm Gertificate of Ad'
vanced Studies (CAS) Personalentwicklung der Hochschule fürAnge'
wandte Psychologie FHNW
vom 1 . April2023

Die Direktorin, der Direktor erlässt gestü2t auf die Rahmenordnung WeiterbildungsprogEmme
FHNWvom 30. Oktober 2Q17 und die Weiterbildungsordnung der Hochschule fürAngewandte
Psychologie FHNW vom 1 . Oktober 2018.

Teil 1: Allgemeines
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Geltungsbereich

Dieses Programmreglement regelt die Grundlagen zur Durchführung
und Zertif iÄeru n g f ü r d as We ite rbi I d u ng sp ro gramm Ce rtif icate of Ad-
vanced Studies Personalentwicklung (CAS-Programm) an der Hoch-
schule für Angewandte Psychologie FHNW.

Weiterfü hrende Erlasse

Die Direktorin, der Direktor derHochschule erlässt die Teilnahmebedin
gungen für Weiterbildungsprogramme der Hochschule für Angewandte
Psychologie FHNW.

Teil2: Programmablauf

Aufnahme

1 Für die Aufnahme in das CAS-Programm Personalentwicklung wer-
den auf g ru n d de r kompetenzorientierten Programmziele f olg ende Vor-
bildung und
( Beruf s-)Erfah ru ng vorausgesetZ :

o Hochschulabschluss
. mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich HR (HR Fach-

frau/Fachmann oder HR-Leitung) oder Personalentwicklung

2 Personen mit äquivalenter Erfahrung und Kompetenzen werden auf-
genommen, wenn sich die Befähigung zur Teilnahme aus einem ande-
ren Nachweis ergibt. Beispielsweise können auch HR-Weiterbildungen
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und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Personalauswahl aner-
kannt werden. Nicht anerkannt wird Berufserfahrung auf dem Niveau
PersonalassistenVin.

3 Das Aufnahmeverfahren sieht wie folgt aus:

1. Die lnteressierte, der lnteressierte reicht ihre, seine Unterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf , Diplom- und Zeugniskopien) bei

der Programmkoord inatorin ein.
2. Die Programmleiterin, der Programmleiter prüft die eingereichten

Unterlagen und lädt lnteressierte gegebenenfalls zu einem Ge-
spräch ein.

Die Prog rammleiteri n, d er Prog rammleiter p rüft d ie Au sgan gsq ual if ika-

tion, das Potenzialzur Erreichung der Programmziele sowie die Motiva
tion zur Weiterbildung, entsdreidet übereine Aufnahme und hält die
Entscheidung mit einer Begründung schriftlich fest.

4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme.

5 Tei lneh men de an We iterbi ld u ngsprogrammen werden statistisch er-
fasst.

Programmaufbau
1 Das Weiterbildungsprogramm urnfasst 1 5 ECTS-KreditpunKe.

2 Der Aufbau des CAS-Programms gliedert sich in Kurse und ist in der
Programmbeschreibung geregelt. Die Programmbeschreibung ist in!"g-
ralei Bestandteil diesesProgrammreglements und legt die zu erreicherr
den Kompetenzen, die Lerninhalte, die Art der Leistungsnachweise und

der Leistungsbewertung fest.

Leistu n gen u nd Leistu ngsbewertu ng

1 Der Kompetenzerwerb im CAS-Programm wird durch Leistungsnach-
weise sichergestellt. ECTS-Kreditpunkte werden erteilt, wenn die Anfor-
derungen des Programms bzw. des Moduls erfüllt sind. Für ungenü-
gende Leistungenwerden keine KreditpunKe erteilt. Die Art der Leis-
tu n g snachweise wird in der Prog rammbesch reibu n g f esQ elegt.

2 Die Leistungsbewertung erfolgit mit der Oer-Skala (Bewertung derAb-
sch I ussarbeit mit Gewichtu n g 80 % u nd Bewertu n g Projektskizze 20o/o).

3 ln der Oer-Skala können für einzelne Leistungsnachweise Zehntelno-
ten oderViertelnoten gesetztwerden. Für die Gesamtnote eines Pro-
gramms wird auf halbe Noten gerundet. Beimehreren Leistungsnach-
weisen (Teilnoten) innerhalb eines Programms wird für die Gesamtnote
vom rechnerischen Mittel der Teilnoten auf halbe Noten gerundet. Als
Rundungsregelgilt: Auf halbe resp. ganze Noten wird aufgerundet,
wenn X.25 bzw.X15 oder mehr erreicht wurde (2.8. von 4-25aut 4.5)'
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Auf halbe Noten, resp. ganze Noten wird abgerundet, wenn X.24bzat
X.74 oderwenigererreichtwurde (2.8. von 4.74auf 4'5)'

4 Die Bedeutung der Noten in der oer€kda ist wie folgt definiert:

ausgezeichnet
sehr gut
gut
befriedigend
genügend
knapp ungenügend
ungenügend
schlecht
sehr schlecht

6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2
1

5 Nicht bestandene Leistungsnachweise (Note 3 oder tiefer) können in

der Regeleinmal innerhalb von zwei Jahren wiederholtwerden. Die

Modalitäten der Wiederholun g werden d urch die Programmleiterin, den
Prog rammleiter f estgelegt
Ein 

-knapp ungenügendei Leistungsnachweis (Notre 3.5) wird zur Uber-

arbeitu n g zu rü ckg ewiesen . Der ü berarbeitete bzw. nach bearbeitete
Leistungsnachweis kann maximal mit der Note 4.0 bewertetwerden.
Sämtliche Leistungsnachweise, die mit einer genügenden Note beur-

teiltworden sind (Note 4.0 oder höher), könnenweder überarbeitet
noch wiederholt werden.
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6 Wird die vorgesch riebene Präsenzpflicht nicht erreidtt, können nicht
oder ungenügend besuchte Kurse in der Regelinnerhalb von zweiJah-
ren wiederholt werden. Die wiederholung kann kostenpflichtig sein.

7 Die Teilnehmenden erhalten einmalpro Programm eine aktualisierte
Übersicht (Leistungsausweis) derabsolvierten Kurse sowie der er-
brachten Leistungsnachweise mit den dabei erzielten Noten und erwor-
benen ECTS-Kreditpu nkten.

Durchführung
I Die Programmleiterin, der Programmleiter ist berechtigt, die Durchfüh-
rung eines Weiterbildungsprogramms abzusagen oder zu verschieben,
wenn eine minimale Anzahl von Anmeldungen nicht erreicht ist oderan-
dere Umstände vorliegen, die eine Durchführung derVeranstaltung aus

Sicht der APS FHNW unzumutbar machen.

2 Die Programmleiterin, der Programmleiter entscheidet und informiert

spätestens 30 Tage vor Beginn des Programms über eine allfällige Ab-
sage oderVerschiebung. lm Falle einerAbsage werden bereitseinbe-
zahlte Kosten zurückerstattet. lm Falle einer Verschiebung des Pro-
gramms hat die angemeldete Person das Recht, innerhalb von 14 Tagen

äO ernan der Mitteilung schriftlich an die HochschulefürAngewandte
Psychologie FHNW zu gelangen und vom Vertrag zurückzutreten. Der
Rücktritt erfolgtin diesem Fall ohne Kostenfolgen. Weitergehende Er-

satzf orderungen sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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s7 Gebühren / Kosten
1 Für das CAS sind Programmgebühren in Höhe von cHF 8'750.- zu ent-
richten.

2 Die Programmgebühren werden in zwei Raten in Rechnu.ng gestellt.
Weitere Zahlu n gsmodalitäten richten sich nach den Teilnah mebedingun-
gen.
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Teil3: Programmabschluss

Zertifikate
l Das Programm ist erfolgreich abgeschlossen, wenn folgendeAnforde
rungen erfüllt sind:

a. Die gemäss Programmbeschreibung vorgeschriebenen Leis-
tungsnachweise wurden mit mindestens der Note4 (Abschluss-
arbeit) bewertet.

b. Die gemäss Programmbeschreibung vorgeschriebene Präsenz-
pflicht ist erfüllt.

2 Ausnahmen können auf schrifüiches, begründetes Gesuch hin durch
die Programmleiterin, den Programmleiter bewilligt werden.

3 Nach erfolgreichem Abschluss des Programms wird das entsprechende
ZertifikatcCertificate of Advanced Studies FHNWD vergeben. Das Zerti-
fikat wird mit einem programmspezifischen Zusatz ergänzt.

a Werden Zertifikate auf unlautere Weise erworben, können diese von
der Direktorin, vom Direktor entzogenwerden.

Teil4: Rechte, Pflichten, vozeitige und ausserordentliche Beendi'
gung sowie Rechtspflege

Rechte, Pflichten, vorzeitige und ausserordentliche Beendigung des
Prog ramms sowie RechtsPfr ege

Die fflichten der HochschulefürAngewandte Psychologie FHNW, die
Rechte und Pflichten der Teilnehmenden, die Massnahmen bei Pflicht-
verletzu ngen durch die Teilnehmenden, die ausserordentliche Beendi-
gung des Programms und die Rechtspflege (Verfügungen, Einspraqhe-
ü n d Beschweid everfah ren ) richten sich nach der Weiterbild un gsordn u ng

der Hochschule fürAngewandte Psychologie für die Weiterbildungsprc
gramme Master of Advanced studies MAS, Diploma of Advanced stu-
dies DAS und Certificate of Advanced Studies CAS.
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Teil5:

orten, /I 3 ?-dzg

Erlassen von:

Der Direktorin der Hochschule f ür Angewandte Psychologie FHNW

Übergangs- u nd Schl ussbestimmu ngen

1 Dieses Reglement tritt am 1. April 2023inKraft-

2 Für Weiterbildungsprogreilnme, deren Durchführung vor lnkrafttreten die-
ser Rahmenordnung begonnen hat, gelten die bisherigen Bestimmungen.

,,",fu"Th
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